
Finanzgericht Nürnberg 

3 V 868/11 

 

Beschluss 
………. 

- Antragsteller - 

gegen 

Finanzamt Regensburg 
Galgenbergstr. 31, 93053 Regensburg 

- Antragsgegner - 

wegen Aussetzung der Vollziehung der Einkommensteuerbescheide 2002 bis 2008 

hat der 3. Senat des Finanzgerichts Nürnberg durch 

den Präsidenten des Finanzgerichts Lohrer, 
den Richter am Finanzgericht Heuberger und 
die Richterin am Finanzgericht Ruthenberg 

am 16. August 2011 beschlossen: 

1. Die Vollziehung der Einkommensteuerbescheide für 2002 vom 17.09.2003, 
für 2003 vom 09.12.2004, für 2004 vom 16.11.2005, für 2005 vom 12.01.2007, 
für 2006 vom 29.01.2008, für 2007 vom 21.11.2008 und für 2008 vom 
08.01.2010 wird in Höhe des Differenzbetrages, der sich bei Anwendung 
des Splittingtarifs nach dem Einkommensteuergesetz ergibt, von der 
Vollziehung ausgesetzt. Die Vollziehung wird hinsichtlich der 
Einkommensteuer für 2008 für die Dauer der Rechtshängigkeit der 
Hauptsacheklage beim Finanzgericht Nürnberg 3 K 1114/10 und bezüglich 
der Einkommensteuer für 2002 bis 2007 bis zum Ergehen der 
Einspruchsentscheidung ausgesetzt. Die Berechnung der ausgesetzten 
Beträge wird dem Antragsgegner übertragen. 

2. Die Beschwerde wird zugelassen. 

3. Die Kosten des Verfahrens hat der Antragsgegner zu tragen. 

Ausfertigung
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a) Der allgemeine Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG gebietet, alle Menschen vor 

dem Gesetz gleich zu behandeln. Hieraus folgt das Gebot, wesentlich Gleiches 

gleich und wesentlich Ungleiches ungleich zu behandeln. Da der Grundsatz, dass 

alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind, in erster Linie eine ungerechtfertigte 

Bevorzugung oder Benachteiligung von Personen verhindern soll, unterliegt der 

Gesetzgeber bei einer Ungleichbehandlung, die ihren Anknüpfungspunkt in der 

Person findet, regelmäßig einer strengen Bindung. Dabei kommt es hinsichtlich 

der Anforderungen an Rechtfertigungsgründe für gesetzliche Differenzierungen 

wesentlich darauf an, in welchem Maß sich die Ungleichbehandlung von Personen 

oder Sachverhalten auf die Ausübung grundrechtlich geschützter Freiheiten 

nachteilig auswirken kann. Die Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers geht dann 

besonders weit, wenn er Lebenssachverhalte verschieden behandelt und die Be­

troffenen sich durch eigenes Verhalten auf die unterschiedliche Regelung einstel­

len können. Dagegen sind dem Gesetzgeber umso engere Grenzen gesetzt, je 

stärker sich die Ungleichbehandlung auf verfassungsrechtlich gewährleistete Frei­

heiten auswirkt (vgl. BVerfG, Beschluss vom 21. Juli 2010- 1 BvR 611/07 u.a., 

BGBI. I 2010, 1295, DStR 2010, 1721 m.w.N.) . ln Fällen, in denen der Gesetzge­

ber eine mit der sexuellen Orientierung von Personen zusammenhängende Diffe­

renzierung vornimmt, fordert das Bundesverfassungsgericht eine strenge Gleich­

heitsprüfung. Die Entscheidung des Einzelnen für eine Ehe oder eingetragene Le­

benspartnerschaft ist kaum trennbar mit seiner sexuellen Orientierung verbunden. 

Von Bestimmungen, die die Rechte und Pflichten eingetragener Lebenspartner re­

geln, werden typischerweise homosexuelle Menschen erfasst, und von solchen, 

die die Rechte und Pflichten von Ehegatten regeln, heterosexuelle Menschen (vgl. 

BVerfG, Beschluss vom 21. Juli 2010-1 BvR 611/07 u.a., BGBI. 12010,1295, 

DStR 2010, 1721 ). Da die Ungleichbehandlung von Ehegatten und eingetragenen 

Lebenspartnern im Hinblick auf die Zusammenveranlagung und die Gewährung 

des "Splitting"-Tarifs im Einkommensteuerrecht in Anknüpfung an die sexuelle 

Orientierung erfolgt, bedarf es hinreichend gewichtiger Unterschiede zwischen 

diesen beiden Formen einer auf Dauer angelegten, rechtlich verfestigten Partner­

schaft, um diese zu rechtfertigen (Niedersächsisches Finanzgericht, Beschluss 

vom 9. November 2010 - 10 V 309/10, DStRE 2011, 675). 

b) Zwar hat der BFH in der Vergangenheit die steuerliche Ungleichbehandlung einge­

tragener Lebenspartnerschaften beim Veranlagungswahlrecht, wegen der Förde-
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rung von Ehe und Familie durch Art. 6 Abs. 1 GG für gerechtfertigt angesehen 

(BFH-Urteile vom 26. Januar 2006 111 R 51/05, BFHE 212, 236, BStBIII 2006, 515; 

vom 20. Juli 2006 111 R 8/04, BFHE 214, 347 , BStBIII 2006, 883; vom 19. Oktober 

2006 111 R 29/06, BFH/NV 2006, 63). Unter Berücksichtigung der zitierten Recht­

sprechung des BVerfG und insbesondere des Beschlusses des BVerfG vom 21. 

Juli 2010 (1 BvR 611/07, 1 BvR 2464/07, DStR 2010, 1721) zur Ungleichbehand­

lung von Ehe und eingetragener Lebenspartnerschaft im Erbschaftsteuer- und 

Schenkungsgesetz a.F. kann dieser Rechtsprechung jedoch nicht mehr gefolgt 

werden. Für die Schlechterstellung der eingetragenen Lebenspartner gegenüber 

den Ehegatten bestehen nach Auffassung des Gerichts keine Unterschiede von 

solchem Gewicht, dass sie die Benachteiligung der Lebenspartner im Hinblick auf 

die einkommensteuerliche Zusammenveranlagung rechtfertigen könnten. Die Ehe 

wie auch die Lebenspartnerschaft sind auf Dauer angelegt, rechtlich verfestigt und 

begründen eine gegenseitige Einstandspflicht 

c) Eine Rechtfertigung der Ungleichbehandlung ergibt sich insbesondere nicht aus 

Art. 6 Abs. 1 GG, nach dem Ehe und Familie unter den besonderen Schutz der 

staatlichen Ordnung stehen. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungs­

gerichts-garantiert die Verfassung mit Art. 6 Abs. 1 GG nicht nur das Institut der 

Ehe, sondern gebietet als verbindliche Wertentscheidung für den gesamten Be­

reich des Ehe und Familie betreffenden privaten und öffentlichen Rechts einen be­

sonderen Schutz durch die staatliche Ordnung. Um dem Schutzauftrag Genüge zu 

tun, ist es insbesondere Aufgabe des Staates, alles zu unterlassen, was die Ehe 

beschädigt oder sonst beeinträchtigt, und sie durch geeignete Maßnahmen zu för­

dern (vgl. BVerfG-Beschluss vom 21. Juli 2010 a.a.O. in BGBI. I 2010, 1295). We­

gen des verfassungsrechtlichen Schutzes der Ehe ist es dem Gesetzgeber grund­

sätzlich nicht verwehrt, sie gegenüber anderen Lebensformen zu begünstigen. 

Geht jedoch die Förderung der Ehe mit einer Benachteiligung anderer Lebensfor­

men einher, obgleich diese nach dem geregelten Lebenssachverhalt und den mit 

der Normierung verfolgten Zielen der Ehe vergleichbar sind, rechtfertigt die bloße 

Verweisung auf das Schutzgebot der Ehe eine solche Differenzierung nicht (vgl. 

BVerfG v. 21. Juli 2010-1 BvR 611/07 u.a., BGBI.I2010, 1295, DStR 2010, 1721 

m.w.N.). 

Allerdings macht das geltende Einkommensteuerrecht die Privilegierung der Ehe 

durch den Splittingtarif genauso wenig wie das dem Beschluss des Bundesverfas­

sungsgerichts zugrunde liegende Erbschaft- und Schenkungsteuergesetz vom Vor-
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handensein gemeinsamer Kinder abhängig, sondern differenziert gerade nicht zwi­

schen kinderlosen Ehen und solchen, aus denen Kinder hervorgegangen sind (so 

auch bereits Niedersächsisches FG, Beschlüsse vom 9. November 2010 10 V 

309/10, DStRE 2011, 675, und vom 1. Dezember 2010 13 V 239/10, juris). Daran 

ändert nach Auffassung des Gerichts auch die Tatsache nichts, dass tatsächlich 

etwa 90% des Splittingvolumens auf Ehepaare entfällt, die Kinder haben (vgl. Bun­

destag-Drucksache 17/3009 Seite 7; Antwort der Bundesregierung vom 

23.09.201 0), denn die bloße Reflexwirkung einer gesetzlichen Regelung ist für die 

sachliche Rechtfertigung einer durch sie verursachten Ungleichbehandlung nicht 

ausreichend. Förderungs- und Lenkungszwecke müssen vielmehr von erkennba­

ren gesetzgeberischen Entscheidungen getragen sein (z.B. BVerfG-Urteil vom 9. 

Dezember 2008 2 Bvl 2/07 u.a., BVerfGE 122, 210). 

d) Das Aussetzungsinteresse des Antragstellers überwiegt vorliegend auch die gegen 

die Gewährung der Vollzugsaussetzung sprechenden öffentlichen Belange. Ein 

Antrag auf Aussetzung der Vollziehung eines Verwaltungsakts, der mit ernstlichen 

Zweifeln an der Verfassungswidrigkeit einer Norm, auf welcher der Verwaltungsakt 

aufbaut, begründet wird, bedarf wegen des Geltungsanspruchs jedes formell ver­

fassungsgemäß zustande gekommenen Gesetzes zusätzlich eines besonderen 

berechtigten Interesses des Antragstellers an der Gewährung vorläufigen Rechts­

schutzes (BFH-Beschlüsse vom 1. April 2010 II B 168/09, BStBI II 2010, 558, 

m.w.N., und vom 26. Januar 2010 VI B 115/09, BFH/NV 2010, 935; Gräber/Koch, 

FGO, § 69 Rz. 113). Bei der Prüfung, ob ein solches berechtigtes Aussetzungsin­

teresse des Steuerpflichtigen besteht, ist dieses mit den gegen die Gewährung der 

Vollzugsaussetzung sprechenden öffentlichen Belangen abzuwägen. Dabei 

kommt es maßgeblich einerseits auf die Bedeutung und die Schwere des durch 

die Vollziehung des angefochtenen Steuerbescheids eintretenden Eingriffs beim 

Steuerpflichtigen und andererseits auf die Auswirkungen einer Aussetzung der 

Vollziehung hinsichtlich des Gesetzesvollzuges und des öffentlichen Interesses an 

einer geordneten Haushaltsführung an. 

Im Streitfall ist für den Antragsteller die Zusammenveranlagung mit seinem Le­

benspartner von großem wirtschaftlichen Interesse, die Versagung der Zusam­

menveranlagung aus personenbezogenen Gründen wegen der sexuellen Orientie­

rung wiegt für ihn schwer. Nach der Antwort der Bundesregierung vom 23.09.2010 

auf eine kleine parlamentarische Anfrage bestanden im Jahr 2007 15.000 und in 
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den Jahren 2008 und 2009 19.000 eingetragene Lebenspartnerschaften (vgl. Bun­

destag-Drucksache 17/3009, Anlage 1). Angesichts der zu erwartenden geringen 

Zahl von Fällen betroffener Lebenspartner haben die gegen die Gewährung der 

Vollzugsaussetzung sprechenden öffentlichen Belange hiergegen zurück zu ste­

hen (so auch Niedersächsisches FG, Beschlüsse vom 9. November 2010 - 10 V 

309/10, DStRE 2011, 675) . Zudem werden durch die Verplanung bzw. Verausga­

bung (möglicherweise) verfassungswidriger Steuern eintretende Risiken für die öf­

fentliche Haushaltsführung in diesen Fällen durch die Gewährung der AdV gerade­

zu vermieden (vgl. Gräber/Koch, FGO, § 69 Rz. 113). Es dürfte auch nicht sein, 

dass ein solcher Haushaltsvorbehalt jeden legislativen Verfassungsverstoß recht­

fertigen könnte. Dies kann nur dann der Fall sein, wenn eine AdV eine erhebliche 

finanzielle Breitenwirkung zur Folge hätte. Diese liegt im Streitfall jedoch nicht vor. 

e) Eine Aussetzung scheidet auch nicht deshalb aus, weil dadurch eine weitergehen­

de Entscheidung getroffen würde als von dem Bundesverfassungsgericht in einer 

Entscheidung über die für verfassungswidrig gehaltene Rechtsnorm zu erwarten 

ist. Es kann nicht vorausgesagt werden, ob das Bundesverfassungsgericht den 

Ausschluss von Lebenspartnerschaften von der Gewährung des Splittingtarifs -

sollte es diesen für verfassungswidrig halten - mit -sofortiger -Wirkung oder lediglich 

mit befristeter Fortgeltungsanordnung mit Art. 3 Abs. 1 GG unvereinbar erklärt. 

Dies gilt insbesondere deshalb, weil das Bundesverfassungsgericht die entschei­

dungserheblichen Regelungen in den Verfahren zur steuerlichen Berücksichtigung 

von Fahrtkosten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte (Urteil vom 9. Dezember 

2008- 2 BvL 1/07, BVerfGE 122, 210) und von Aufwendungen für das häusliche 

Arbeitszimmer (Urteil vom 6. Juli 2010 - 2 BvL 13/09, BVerfGE 126, 268) rückwir­

kend wegen eines Verstoßes gegen den Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG au­

ßer Kraft gesetzt hat. 

Die Berechnung der auszusetzenden Steuer wird gemäß §§ 69 Abs. 3 Satz 1, 100 Abs. 2 

Satz 2 FGO dem Antragsgegner übertragen. 

Die Beschwerde wird wegen grundsätzlicher Bedeutung der Streitsache (§128 FGO) zu­

gelassen. Rechtsprechung des BFH zur Frage der Anwendung des Splittingtarifs bei ein­

getragenen Lebenspartnerschaften ist nach Ergehen der Entscheidung des Bundesver­

fassungsgerichts zum Erbschaftssteuergesetz vom 21.07.2010 nicht ersichtlich. 
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Die Kostenentscheidung beruht auf§ 135 Abs. 1 FGO. 

Ruthenberg Lehrer Heuberg er 

Ausgefertigt 

NOrnberg, den 22.08.2011 

Thabet 
als Urkundsbeamtin der Gasehaftsstelle 

.• 
-' 


